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Kreistags- und Landratswahl im Landkreis Neu-Ulm am 15. März 2020 

Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung der abschließenden 
Ergebnisse für die Wahl des Landrats und des Kreistags  

Die o.g. Bekanntmachung liegt diesem Amtsblatt als Anlage bei. 

Az. 21-0140.4; 0150.4 LABl NU S. 38/2020 

gez. Thorsten Freudenberger, Landrat 
________________________________________________________________________________________ 

Anlage 



Die Wahlleiterin des Landkreises 
Neu-Ulm 

Bekanntmachung 
der Sitzung des Wahlausschusses 

zur Feststellung der abschließenden Ergebnisse 
für die Wahl des Landrats und des Kreistags 

am Sonntag, 15. März 2020 

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung der abschließenden Wahlergebnisse gem. Art. 19 
Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet am Donnerstag, 02.04.2020, um 
11.00 Uhr, im Landratsamt Neu-Ulm, Kantstr. 8, Sitzungssaal, Zimmer 400 b, 89231 Neu-Ulm, statt. 

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten 
auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen. In diesen 
Fällen berät und entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. Be-
schlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, 
sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). 

Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt ge-
macht. 

16.03.2020 

Beth 
Landkreiswahlleiterin 
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